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Die Bundesregierung will das Klagerecht für Umweltverbände straffen und gleichzeitig an
internationale und europarechtliche Standards anpassen. Ihren Entwurf zur Änderung des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und weiterer Vorschriften (21/4146(Dokument, öffnet ein
neues Fenster) ) hat der Bundestag am Donnerstag, 26. Februar 2026, zusammen mit
einem Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zum Entzug des Klagerechts für staatsfinanzierte
Nichtregierungsorganisationen (21/4266(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) erstmals
debattiert.

Im Anschluss an die 20-minütige Aussprache wurden beide Gesetzentwürfe zur weiteren Beratung
an die Ausschüsse überwiesen. Federführend beim Regierungsentwurf ist der Ausschuss für
Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, federführend beim AfD-Gesetzentwurf
der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz.

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Ziel der Novelle ist es, gerichtliche Verfahren in Umweltangelegenheiten zu beschleunigen, um
insbesondere Infrastrukturvorhaben schneller umzusetzen. Für das Klagerecht sind daher künftig
strengere Regeln vorgesehen: Laufende Klageverfahren sollen demnach keine aufschiebende
Wirkung mehr haben. Zudem ist die Einführung einer zehnwöchigen Klageerwiderungsfrist geplant,
in der Kläger Beweismittel vorlegen können. 

Auch sollen nur noch Umweltvereinigungen Rechtsbehelfe einlegen dürfen, wenn ein Vorhaben in
ihren „sachlichen und räumlichen Aufgabenbereich“ fällt. Der Entwurf sieht ferner fest definierte
Kriterien zur Anerkennung vom Umweltvereinigungen vor. Die Anerkennung soll zeitlich befristet
werden. Allerdings könnten künftig auch Stiftungen als Umweltvereinigung anerkannt werden. 

Darüber hinaus ist auch geplant, das europaweit vereinbarte Informations-, Beteiligungs- und
Klagerecht von Umweltorganisationen in die Novelle aufzunehmen. Vor allem der Europäische
Gerichtshof und die Vertragsstaatenkonferenz der Aarhus-Konvention hatten die deutschen
Regelungen zum Gerichtszugang in Umweltangelegenheiten als unzureichend gerügt.

Daneben setze der Entwurf Aufträge des Koalitionsvertrags, Aufträge des Pakts für Planungs-,
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung aus der 20. Legislaturperiode und Entschließungen
des Bundestags um, schreibt die Bundesregierung. 

Gesetzentwurf der AfD
Ziel des Gesetzentwurfs der AfD ist es, das Klagerecht nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und
dem Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz künftig auf Organisationen zu beschränken, die nicht
durch staatliche Mittel finanziert werden. Zur Begründung führt die Fraktion an, durch die
staatliche Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen (NGO) bestehe die Gefahr, „dass sie
nicht mehr unabhängig agieren, sondern als verlängerter Arm der Exekutive fungieren“. Dies könne
dazu führen, „dass Klagen, die allein dem Schutz von Verbraucher- oder Umweltinteressen dienen
sollen, politisch im Sinne der jeweiligen Regierung instrumentalisiert werden, um eine Agenda



durchzusetzen, die die Regierung allein mit der Kraft des besseren Arguments nicht durchsetzen
könnte“.

Der Gesetzentwurf sieht vor, im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz die Voraussetzungen für die
Anerkennung klagebefugter Vereinigungen neu zu regeln. Unter anderem soll festgelegt werden,
welche Zuwendungen und Spenden diese Vereinigungen annehmen dürfen und welche nicht. Zudem
soll ausgeschlossen werden, dass Vereinigungen anerkannt werden, die einen erheblichen Teil ihrer
Einnahmen aus Abmahntätigkeit erzielen. Entsprechende Regelungen sind auch für das
Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz vorgesehen. (scr/sas/hau/26.02.2026)
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